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This book examines the evolution, function, problems and prospects of
private security companies in the maritime sector. The private security
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little academic work has been done to date on the role of private
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pronounced as the threat of piracy, terrorism, and other acts of
maritime political violence have caused littoral states and commercial
entities alike to consider the use o
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KI ist eine hoch innovative, aber zugleich risikoreiche Technologie.
Aufgrund ihrer Lernfahigkeit und Autonomie sind ihre Entscheidungen



aus ex ante Sicht kaum vorhersehbar. Auch aus ex post Perspektive
bleibt ein Transparenzdefizit bestehen. Aufgrund der mit dem Einsatz
von KI-Systemen verbundenen spezifischen Risiken stellt sich die
Frage, ob und inwieweit der Staat gegenuber dem Burger KI einsetzen
darf. Dabei hangt das »Ob« des hoheitlichen KI-Einsatzes entscheidend
von der Reichweite der Haftung des Staates auf Sekundarebene ab. Das
uberkommene Staatshaftungsrecht bietet hierfur de lege lata keinen
ausreichenden Sekundarrechtsschutz. Der hoheitliche KI-Einsatz ware
ohne die Implementierung eines angemessenen Haftungstatbestands
auf Sekundarebene verfassungswidrig. Aus diesem Blickwinkel heraus
fordert Pauli die Einfuhrung eines speziellen offentlich-rechtlichen
Gefahrdungshaftungstatbestands, den sie abschließend in einem
konkreten Gesetzgebungsvorschlag ausformt.


